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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1963

Norm

ABGB §938 A

Rechtssatz

Wird ein Geldbetrag zum Erwerb einer Sache geschenkt, dann muß geprüft werden, ob nach dem Parteiwillen dieser

Geldbetrag unmittelbar oder ob die Sache, die für diesen Geldbetrag erworben werden soll, mittelbar unentgeltlich

dem Bedachten zugewendet werden soll.
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